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Geldfächer:  
Die staatlichen Förder- 
mittel liegen bereit,  
der Vorsorgesparer muss 
nur noch zugreifen – 
denn das lohnt sich!

Altersvorsorge

FÖRDERUNG 
MITNEHMEN

Aber es ist bereits gut. Doch wie sieht’s denn aktuell aus? 
Die Förderrenten mögen für den Staat teuer und für die 
Assekuranz einträglich sein, aber was bringen sie den 
Kunden? Für die ist letztlich nämlich entscheidend, wie 
viel sie selbst aus eigener Tasche einzahlen müssen – und 
was sie später dafür wirklich herausbekommen. FOCUS- 
MONEY hat daher vom Institut für Vorsorge und Finanzpla-
nung (IVFP) zahlreiche Beispielfälle durchrechnen lassen.

Ergebnis: Für den Kunden sind die Förderrenten in al-
ler Regel ein tolles Geschäft (s. Seiten 76–79). So sind bei 
Riester-Policen regelmäßig Förderquoten zwischen 30 und 
40 Prozent drin, in der Spitze übernimmt der Staat sogar 85 
Prozent der Beiträge. Und auch bei Rürup- und Betriebs-
renten beträgt die Förderung meist zwischen 25 bis 50 Pro-
zent. Das klingt schon mal gut. Nun sind Förderquoten 

aber nur Kenngrößen für die An-
sparphase der Police. Im Ruhestand 
müssen die Renten dann ja meist 
in voller Höhe versteuert werden. 
Deutlich aussagekräftiger sind in-
sofern die Nachsteuerrenditen der 
Policen – also das, was sie insge-
samt nach Kosten, Steuern, Sozi-
alabgaben und Auszahlungen den 
Kunden bringen. Gerechnet mit 
den Sterbetafeln der Versicherer.

Eindeutiges Ergebnis auch hier: 
„Die staatliche Förderung der Al-
tersvorsorge ist so gut, dass selbst 
im schlechtesten Fall – bei An-
nahme des niedrigsten Zinses und 
bei Abzug aller Kosten – jährliche 
Renditen von zwei Prozent oder in 
manchen Fällen weit mehr beim 

Verbraucher ankommen“, sagt Michael Hauer, Gründer, 
Gesellschafter und Geschäftsführer des IVFP. „Darüber 
hinaus sichert man damit das finanzielle Langlebigkeits-
risiko ab, das heißt, man erhält die Rente lebenslänglich, 
egal, wie alt man wird.“ Ein weiterer echter Pluspunkt für 
die geförderten Vorsorgepolicen. 

Dabei ist das Szenario nur mit der Garantieverzinsung 
von 1,75 Prozent sehr unwahrscheinlich. Es wird mehr 
geben. Wie viel mehr, das lässt sich natürlich nicht kon-
kret sagen und hängt maßgeblich auch von der künftigen 
Zinsentwicklung ab. Aber nimmt man beispielsweise den 
langjährigen Durchschnittszins von 3,64 Prozent, liegen 
die jährlichen Renditen meist schon um die vier Prozent. 
Werden Zinsen von 4,5 Prozent erwirtschaftet, steigen die 
Renditen im Schnitt sogar auf rund fünf Prozent pro Jahr. 
So oder so, die Berechnungen zeigen, dass Sparer vielfach 
gut beraten sind, bei den Förderrenten zuzugreifen – ganz 
unabhängig vom medialen Begleitgetöse.

WERNER MÜLLER

Das Signal ist alarmierend: Wer heutzutage die Schlag-
zeilen liest, muss angesichts des medialen Dauerbe-

schusses zu dem Ergebnis kommen, die private Altersvor-
sorge sei zu schlecht, zu teuer, zu unsicher und insgesamt 
nicht empfehlenswert. So ist die finanzielle Absicherung 
des Ruhestands kurz davor, endgültig jeglichen Kredit 
bei den Bundesbürgern zu verlieren. Frei nach dem Vo-
gel-Strauß-Motto: Kopf in den Sand stecken, dann be-
kommt man nichts mit, und es wird schon alles gutgehen. 
Dass dies gesellschaftspolitisch und auch für jeden Einzel-
nen fatal wäre, dämmert mittlerweile auch der Regierung.  
So fühlt sich selbst die neue Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles inzwischen bemüßigt, verbal gegenzusteuern: 

„Wir dürfen die Alterssicherung nicht krankreden“, warnte 
die Ministerin kürzlich auf einem Vorsorgekongress.

Denn eines ist klar: Nicht jede 
Kritik ist berechtigt, nur weil sie 
wiederholt und lautstark prokla-
miert wird. Oft stecken handfeste 
Eigeninteressen hinter den Vor-
würfen, manchmal basieren sie auf 
handwerklichen Fehlern – und lei-
der mangelt es häufig auch schlicht 
an Fachwissen. Da werden dann 
einfach mal schockierende Zah-
len oder Behauptungen mit Aufre-
gungspotenzial in die Welt gesetzt, 
die gerade in der heutigen Kommu-
nikationslandschaft rasend schnell 
Verbreitung finden, da sie ungeprüft 
nachgeplappert oder abgeschrie-
ben werden.

Es geht besser. Sicher, zum Teil 
ist die Kritik durchaus berechtigt, 
bei so einigen Vorsorgeprodukten hakt es an zahlreichen 
Ecken. So sind etwa manche Angebote wirklich zu teuer 
und oft intransparent, der Staat zahlt bei den geförderten 
Varianten massiv drauf, und die ein oder andere Versiche-
rung kassiert wohl auch ordentlich ab.

Insbesondere die staatlich bezuschussten Vorsorgevari-
anten wurden daher bereits mehrfach nachgebessert. Und 
auch jetzt sind schon wieder einige Vorschläge für die Stär-
kung der privaten Altersvorsorge auf dem Tisch. Arbeits-
ministerin Nahles will etwa konkret die Riester- und die 
Betriebsrente attraktiver gestalten. Bei der Riester-Ren-
te soll ein neues Produktinformationsblatt die Angebote 
vergleichbarer und damit „verbraucherfreundlicher ma-
chen“. Und für die betriebliche Altersversorgung (bAV) 
hat sie eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse 
zum Jahresende vorliegen sollen. Um die Betriebsrente 
insbesondere bei kleineren und mittleren Betrieben aus-
zubauen, sind neue Anreizmodelle im Gespräch, etwa 
eine Verpflichtung zur bAV, die jedoch optional auch ab-
gewählt werden kann.

Vom Staat geförderte Vorsorgeprodukte sind allesamt besser als ihr Ruf.  

Wie sich Riester-, Rürup- und Betriebsrente vor allem für den Sparer rechnen

85 %
ZAHLT DER 	

	 STAAT

  Bis zu 
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Doppelt bringt mehr
Besonders großzügig zeigt sich der Staat seit jeher bei der Riester-

Rente. Hier fördert er gleich zweifach: Zunächst gibt es bares Geld 
direkt in den Vorsorgevertrag. 154 Euro jährlich an Grundzulage für 
jeden förderberechtigten Riester-Sparer und weitere 185 Euro Kinder-
zulage je kindergeldberechtigen Sprössling. Wurde der Nachwuchs 
ab 2008 geboren, gibt es sogar 300 Euro. Um die vollen Zulagen zu 
kassieren, müssen die Sparer allerdings auch einen gewissen Eigen-
beitrag leisten, mindestens sind das 60 Euro. Zudem sind Ries
ter-Beiträge bis zu maximal 2100 Euro in der jährlichen Steu-
ererklärung absetzbar. Hat der Versicherte Zulagen erhalten, 
die höher als der Steuervorteil sind, behält er einfach die Zula-
gen. Sind jedoch die Steuervorteile höher, behält er ebenfalls 
die Zulagen, bekommt darüber hinaus aber auch den Diffe-
renzbetrag zusätzlich vom Fiskus erstattet. Dank dieses dop-
pelten Fördermechanismus bringt die Riester-Rente allen Berechtigten  
Vorteile: Gering- und Gutverdienern, kinderreichen Familien und  
Singles. Der eine profitiert mehr von den direkten Zahlungen, für den 
anderen bringen die Steuervorteile den Renditekick.

Das bestätigen auch die nebenstehenden Berechnungen des Insti-
tuts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) eindrucksvoll. Im Fall 1 des 
40-jährigen Ehepaars mit zwei Kindern kommen bei geringem Ver-
dienst von nur 20 000 Euro jährlich über 85 Prozent der Beitragszah-
lungen vom Staat. Selbst bei 50 000 Euro Jahresverdienst beträgt die 
Förderquote noch über 60 Prozent. Kein Wunder, dass diese hohen 
Zuschüsse auch für sehr hohe Nachsteuerrenditen sorgen: Zwischen 
6,07 und 9,93 Prozent jährlich sind es – bereits nur mit dem Garantie-
zins der Policen. Erwirtschaften die Versicherer den Durchschnittszins, 
wären es Renditen zwischen 8,69 und 12,3 Prozent, bei 4,5 Prozent 
Zinsertrag steigt die Rendite sogar bis auf 13,37 Prozent.

Im Fall 2 der 40-jährigen Alleinerziehenden sind alle Berechnungen 
abgebildet. Gut zu erkennen ist dabei, dass bei geringem Verdienst nur 
die Zulagenförderung greift, ab 20 000 Euro Verdienst ergänzend auch 
Steuervorteile zählen und diese bei 50 000 Euro Verdienst sogar hö-
her als die direkten Zulagen ausfallen. So ergeben sich auch hier stets 
sehr hohe Förderquoten und beeindruckende Nachsteuerrenditen.

Frau, ledig, 40 Jahre, ein Kind. 
Angestellt, Beiträge zulagenoptimiert, 

Beitragszahlungsdauer 27 Jahre, 1,75 % 
(3,64 %, 4,5 %) Verzinsung in Anspar- 

und in Verrentungsphase, Kind 3 Jahre 
alt, Einkünfte: 10 000 Euro (20 000; 

30 000; 40 000; 50 000), Kirchensteuer-
pflicht in Bayern, Grenzsteuersatz in 

Ansparphase 0 % (25,98; 31,59; 35,75; 
36,47) in Rentenphase 0 % (18,19; 

22,11; 25,03; 25,53).  
Allgemeine Vorgaben der Berech-

nungen. In Euro, Verwaltungskosten 
p. a.: 2,5 % vom Beitrag, Abschluss- und 

Vertriebskosten 5 % der Beitragssumme, 
Verteilung der Abschluss- und Vertriebs-

kosten über 5 Jahre, Rentensteigerung 
pro Jahr: 0 %, gesetzliche Kranken-/ 

Pflegeversicherung, Lebenserwartung 
nach Sterbetafel DAV2004R

Ehepaar, beide 40 Jahre. Beide angestellt, Beiträge zulagenoptimiert, Beitrags-
zahlungsdauer 27 Jahre, 1,75 % Verzinsung in Ansparphase, 1,75 % Verrentungszins, 
Einkünfte: er 15 000 Euro (25 000; 35 000); sie 5000 Euro (10 000; 15 000), Kirchen-
steuerpflicht in Bayern, Kinder 3 und 5 Jahre alt, Grenzsteuersatz in Ansparphase 
0 % (25,48; 28,68), in Rentenphase 0 % (17,84; 20,01), Zulagenzuordnung Frau,  
Mann zahlt keine Beiträge in Riester-Rente; allgemeine Vorgaben siehe bei Fall 2
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Bruttojahresrente	 859	 993	 1449
Nettojahresrente	 859	 816	 919
Bruttobeitrag	 15 390	 18 357	 21 762
Nettobeitrag	 2232	 5199	 7843
Steuerersparnis Ansparphase	  – 	  – 	 761
Zulagen	 13 158	 13 158	 13 158
Förderquote	 85,50%	 71,68%	 63,96%
Rendite p. a. 
nach Steuer	 9,93%	 7,30%	 6,07%

Bruttojahresrente	 745	 1351	 2026	 2665	 2973
Nettojahresrente	 745	 1105	 1578	 1998	 2214
Bruttobeitrag	 14 157	 26 011	 39 017	 51 175	 56 382
Nettobeitrag	 5199	 15 764	 26 316	 33 834	 36 768
Steuerersparnis 
Ansparphase 	 – 	 1289	 3743	 8383	 10 656
Zulagen	 8958	 8958	 8958	 8958	 8958
Förderquote	 63,28%	  39,39%	 32,55%	 33,89%	 34,79%
Rendite p. a. 
nach Steuer	 6,85%	 2,92%	 2,18%	 2,08%	 2,11%

Bruttojahresrente	 1221	 2184	 3276	 4322	 4885
Nettojahresrente	 1221	 1787	 2.551	 3240	 3638
Bruttobeitrag	 14 157	 26 011	 39 017	 51 175	 56 382
Nettobeitrag	 5199	 15 764	 26 316	 33 834	 36 768
Steuerersparnis 
Ansparphase	  – 	 1289	 3743	 8383	 10 656
Zulagen	 8958	 8958	 8958	 8958	 8958
Förderquote	 63,28%	 39,39%	 32,55%	 33,89%	 34,79%
Rendite p. a. 
nach Steuer	 9,32%	 4,88%	 4,02%	 3,90%	 3,93%

Bruttojahresrente	 1525	 2710	 4065	 5369	 6105
Nettojahresrente	 1525	 2217	 3166	 4025	 4546
Bruttobeitrag	 14 157	 26 011	 39 017	 51 175	 56 382
Nettobeitrag	 5199	 15 764	 26 316	 33 834	 36 768
Steuerersparnis 
Ansparphase	  – 	 1289	 3743	 8383	 10 656
Zulagen	 8958	 8958	 8958	 8958	 8958
Förderquote	 63,28%	 39,39%	 32,55%	 33,89%	 34,79%
Rendite p. a.  
nach Steuer	 10,45%	 5,78%	 4,87%	 4,73%	 4,76%

	 Einkünfte: 	 20 000	 35 000	 50 000

	 Einkünfte: 	 10 000	 20 000	 30 000	 40 000	 50 000

	 Einkünfte: 	 10 000	 20 000	 30 000	 40 000	 50 000

	 Einkünfte: 	 10 000	 20 000	 30 000	 40 000	 50 000

Riester-Rente: 1,75 % Garantieverzinsung

Riester-Rente: 1,75 % Garantieverzinsung

Riester-Rente: 3,64 % Durchschnittsverzinsung

Riester-Rente: 4,5 % Verzinsung

RIESTER-RENTE
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Sondervorteil vom Chef
Die dritte staatlich geförderte Vorsorgevariante ist die betriebliche 

Altersversorgung (bAV). Darauf haben Arbeitnehmer sogar einen ge-
setzlichen Anspruch. Grundsätzlich stehen dafür fünf verschiedene 
Durchführungswege zur Verfügung. Gern und einfach gewählt ist die 
Direktversicherung bAV, bei der der Chef für seinen Mitarbeiter eine 
Rentenversicherung abschließt. Die Beiträge werden direkt vom Brut-
togehalt in die Police überwiesen, der Arbeitnehmer erhält dafür die 
späteren Rentenzahlungen. Der Clou ist die Zahlung aus dem Brutto-
gehalt. Dadurch bleiben die Beiträge steuer- und sozialabgabenfrei. 
Bis zu vier Prozent der jeweiligen jährlichen Beitragsbemessungsgren-
ze (2014: 2856 Euro) können so in die Betriebsrente fließen. Weitere 
1800 Euro dürfen nochmals steuerfrei investiert werden. Dafür sind die 
Betriebsrenten später voll steuerpflichtig, und gesetzlich Krankenver-
sicherte müssen darauf noch Krankenkassenbeiträge zahlen. Dennoch 
sind auch hier im Fall 4 sowohl die Förderquoten als auch die Nachsteu-
errenditen wieder besonders attraktiv (s. Rechnungen links).

Extra-Tipp: Investieren Arbeitnehmer auch ihre vermögenswirk-
samen Leistungen (VL) in die Betriebsrente, können sie bei gleichem 
Nettogehalt noch mehr ansparen. Statt 40 Euro VL lassen sich so etwa 
im Beispielfall unten bis zu 67,86 Euro in die Vorsorge stecken – ohne 
Abstriche beim Gehalt. „Die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaft 
Bergbau, Chemie und Energie haben bereits im Februar 2007 per Tarif-
vertrag die Übertragung der vermögenswirksamen Leistungen in die 
betriebliche Altersversorgung beschlossen, da dies die weitaus bes
te Alternative für die Arbeitnehmer darstellt“, erklärt auch Michael  
Hauer vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).

Ehepaar, beide 40 Jahre. Beide angestellt, Beitragszahlungsdauer 27 Jahre, 
1,75 % (3,64 %, 4,5 %) Verzinsung in Anspar- und in Verrentungsphase, Einkünfte: 
er 15 000 Euro (25 000; 35 000; 75 000); sie 5000 Euro (10 000; 15 000; 0), Kirchen-
steuerpflicht in Bayern, Kinder 3 und 5 Jahre alt, Grenzsteuersatz in Ansparphase 
0 % (25,48; 28,68; 34,46; 34,38), in Rentenphase 0 % (17,84; 20,01; 24,12; 24,07), 
Frau zahlt keine Beiträge zur bAV; (PKV bedeutet privat krankenversichert). 
Allgemeine Vorgaben der Berechnungen. In Euro, Verwaltungskosten p. a.: 
2,5 % vom Beitrag, Abschluss- und Vertriebskosten 5 % der Beitragssumme, Verteilung 
der Abschluss- und Vertriebskosten über 5 Jahre, Rentensteigerung pro Jahr: 0 %, ge-
setzliche Kranken-/Pflegeversicherung, Lebenserwartung nach Sterbetafel DAV2004R

Ehepaar, beide 40 Jahre. Beide angestellt, Beitragszahlungsdauer 27 Jahre, 
3,64 % Verzinsung in der Ansparphase, 3,64 % Verrentungszins, Einkünfte: er 15 000 
Euro (25 000; 35 000); sie 5000 Euro (10 000; 15 000), Kirchensteuerpflicht in Bayern, 
Kinder 3 und 5 Jahre alt, Grenzsteuersatz in Ansparphase 0 % (25,48; 28,68), in Ren-
tenphase 0% (17,84; 20,01), Frau zahlt keine Beiträge zur bAV, Umwandlung der 
vermögenswirksamen Leistungen als AN-Beitrag 40 Euro zur bAV, Investition der 
gewonnenen Entlastung (Sozialversicherungs- und Steuerersparnis) in bAV, Sozial-
versicherungsersparnis des AG wird nicht als Zuschuss in bAV an den AN weiterge-
geben, Lohnsteuerklasse: er III, sie V; allgemeine Vorgaben siehe Fußnote links

BETRIEBSRENTE
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Bruttomonatsrente	 339	 339	 339	 339	 339
Nettomonatsrente	 280	 219	 212	 198	 258
Bruttobeitrag p. M.	 238	 238	 238	 238	 238
Nettobeitrag p. M.	 190	 129	 122	 156	 156
Sozialversicherungs- 
ersparnis p. M.	 48	 48	 48	  – 	  – 
Steuerersparnis   
Ansparphase p. M.	  – 	 61	 68	 82	 82
Förderquote	 20,18%	 45,66%	 48,86%	 34,46%	 34,38%
Rendite p. a. 	  
nach Steuer	 1,32%	 1,86%	 1,96%	 0,76%	 1,76%

Bruttomonatsrente	 558	 558	 558	 558	 558
Nettomonatsrente	 460	 361	 349	 326	 424
Bruttobeitrag p. M.	 238	 238	 238	 238	 238
Nettobeitrag p. M.	 190	 129	 122	 156	 156
Sozialversicherungs- 
ersparnis p. M.	 48	 48	 48	  – 	  – 
Steuerersparnis   
Ansparphase p. M.	  – 	 61	 68	 82	 82
Förderquote	 20,18%	 45,66%	 48,86%	 34,46%	 34,38%
Rendite p. a. 	  
nach Steuer	 3,24%	 3,79%	 3,89%	 2,66%	 3,68%

Bruttomonatsrente	 698	 698	 698	 698	 698
Nettomonatsrente	 576	 451	 436	 407	 530
Bruttobeitrag p. M.	 238	 238	 238	 238	 238
Nettobeitrag p. M.	 190	 129	 122	 156	 156
Sozialversicherungs- 
ersparnis p. M.	 48	 48	 48	  – 	  – 
Steuerersparnis   
Ansparphase p. M.	  – 	 61	 68	 82	 82
Förderquote	 20,18%	 45,66%	 48,86%	 34,46%	 34,38%
Rendite p. a. 	  
nach Steuer	 4,11%	 4,66%	 4,76%	 3,53%	 4,55%

	 Einkünfte: 	 20 000	 35 000	 50 000	 75 000	 75 000		
	 	 	 	 	 	 PKV

	 Einkünfte: 	 20 000	 35 000	 50 000	 75 000	 75 000		
	 	 	 	 	 	 PKV

	 Einkünfte: 	 20 000	 35 000	 50 000	 75 000	 75 000		
	 	 	 	 	 	 PKV

bAV: 1,75 % Garantieverzinsung

bAV: 3,64 % Durchschnittsverzinsung

bAV: 4,5 % Verzinsung
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Bruttojahresrente	 1411	 1704	 1910
Nettojahresrente	 1163	 1101	 1193
Bruttobeitrag	 16 236	 19 615	 19 706
Nettobeitrag	  – 	  – 	  – 
VL als AN-Beitrag 20/  
AG-Zuschuss 20  p. M. 	 40,00	 40,00	 40,00
Investition gewonnener 
Entlastung aus Steuerersparnis p. M.	 10,11	 20,54	 27,86
Sozialversicherungsersparnis 
des AG als Zuschuss p. M.	  – 	  – 	  – 
bAV Sparleistung p. M.	 50,11�	 60,54�	 67,86�
Nettogehaltsaus- 
zahlung p. M. vor VL	 957,81�	 1585,36�	 2085,23
Nettogehaltsaus-  
zahlung p. M. nach VL	 957,81�	 1585,36�	 2085,23

	 Einkünfte:	 20 000	 35 000	 50 000

bAV-Exkurs: bAV-Sparleistung bei 
vermögenswirksamen Leistungen (VL)

Lohnt sich für alle
Grundsätzlich steht allen Bundesbürgern für ihre Altersvorsorge 

die geförderte Basisrente offen, nach ihrem Erfinder umgangssprach-
lich auch Rürup-Rente genannt. Denn bei den ebenfalls staatlich 
bezuschussten Varianten Riester- und Betriebsrente ist der förder-
berechtigte Personenkreis eingeengt, meist lediglich auf abhän-
gig Beschäftigte. Dagegen bietet nur die Rürup-Rente etwa auch 
Selbstständigen die Möglichkeit, eigene Fördermittel zu kassie-
ren. Ansonsten könnten sie allenfalls über ihre förderberechtigten  
Ehepartner mittelbar riestern. Das heißt aber nun keineswegs, dass 
die Rürup-Rente nur für Selbstständige in Frage kommt. Auch 
für alle anderen Vorsorgesparer kann es sich lohnen. Besondere  
Vorteile bietet die Rürup-Rente etwa auch gemeinsam veranlagten 
verheirateten Paaren, da ihnen die doppelten Fördersummen zur Ver- 
fügung stehen. Und älteren Bundesbürgern, weil ihnen die Förder-
kriterien einen zusätzlichen Renditehebel bieten.

Bis zu 20 000 Euro (Verheiratete 40 000 Euro) lassen sich per Rürup-
Rente in die Altersvorsorge investieren – steuerbegünstigt. Denn die 
Beiträge werden vom Finanzamt anerkannt und mindern die per-
sönliche Steuerlast. Dabei sind aber langjährige Übergangsfristen zu 
beachten. So sind die Rürup-Beiträge noch nicht in voller Höhe steu-
erlich absetzbar, sondern 2014 beispielsweise nur zu 78 Prozent. Jahr 
für Jahr steigt der absetzbare Prozentsatz um zwei Prozentpunkte, 
sodass erst ab 2025 die Rürup-Förderung in voller Höhe beim Fiskus 
greift. Arbeitnehmer und Beamte müssen jedoch stets noch beson-
dere Förderkürzungen hinnehmen.

Weil einerseits die Einzahlungen steuerlich bezuschusst werden, 
will der Staat andererseits dafür von den späteren Rentenzahlungen 
seinen Anteil. Aber ebenfalls nicht sofort von der vollen Rente, son-
dern zunächst wiederum anteilig. Allerdings steigt die Steuerpflicht 
im Gegensatz zur Absetzbarkeit der Beiträge langsamer und in ge-
ringerem Umfang. 2014 müssen neue Rürup-Rentner nur 68 Prozent 
ihrer Auszahlungen versteuern. Der so ermittelte steuerfreie Be-
trag bleibt dann lebenslang gleich. Jeden späteren Rentenjahrgang 
trifft eine höhere prozentuale Steuerpflicht. Erst wessen Rürup-Aus-
zahlungen ab 2040 beginnen, der muss sie voll versteuern. Diese 
asymmetrischen Steuerregeln sind für ältere Sparer lukrativ, weil  
ihre Beiträge zu höheren Prozentsätzen absetzbar sind, als die bald 
zu erwartenden Rentenzahlungen versteuert werden müssen. 

Zwar sind die Produktregeln für Rürup-Policen äußerst starr, dafür 
sind die Einzahlungen sehr flexibel zu handhaben. Je nach persön-
licher Finanzlage können Beiträge regelmäßig, unregelmäßig oder 
auch nur einmalig erfolgen. So wie in dem Beispielfall 3, bei dem 
ein 60-jähriges Ehepaar fünf mal 15 000 Euro in Rürup-Policen inves
tiert. Je mehr sie verdienen, desto höher ist auch ihre Förderquote. 
Bis zu 37,82 Prozent der Beiträge übernimmt so via Steuerersparnis 
der Staat. Daher können sich auch die Nachsteuerrenditen ange-
sichts des aktuellen Kapitalmarktumfelds mehr als sehen lassen: Zwi-
schen 2,28 und 2,8 Prozent sind es bereits nur durch den Garantiezins  
der Policen. Die langjährige Durchschnittsverzinsung bringt bereits 
stets über vier und bis zu 4,75 Prozent jährliche Rendite. Sollte der 
Versicherer noch mehr erwirtschaften (4,5 Prozent), dann darf sich 
das Ehepar nach allen Kosten und Steuern sogar über eine Netto-
rendite von mehr als fünf Prozent pro Jahr freuen. 

Ehepaar, beide 60 Jahre. Bruttobeitrag zur Basisrente: 5 x 15 000 Euro p. a., 
Beitragszahlungsdauer 5 Jahre, 1,75 % (3,64 %, 4,5 %) Verzinsung in Anspar- und in 
Verrentungsphase, Rente berechnet auf Frau, sie angestellt, er selbstständig, Versi-
cherungsfreiheit, Kirchensteuerpflicht in Bayern, Einkünfte: sie 10 000 Euro (25 000; 
30 000; 35 000), er 40 000 Euro (55 000; 70 000; 90 000), Grenzsteuersatz in Anspar-
phase 30,57 % (37,81; 42,50; 46,12), in Rentenphase 21,4 % (26,47; 29,75; 32,28). 
Allgemeine Vorgaben der Berechnungen. In Euro, Verwaltungskosten p. a.: 
2,5 % vom Beitrag, Abschluss- und Vertriebskosten 5 % der Beitragssumme, Vertei-
lung der Abschluss- und Vertriebskosten über 5 Jahre, Rentensteigerung pro Jahr: 
0 %, gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung, Lebenserwartung nach Sterbetafel 
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Bruttojahresrente	 3278	 3278	 3278	 3278
Nettojahresrente	 2731	 2602	 2518	 2453
Bruttobeitrag	 75 000	 75 000	 75 000	 75 000
Nettobeitrag	 56 199	 51 747	 48 862	 46 636
Steuerersparnis Ansparphase	 18 801	 23 253	 26 138	 28 364
Förderquote	 25,07%	 31,00%	 34,85%	 37,82%
Rendite p. a. 	  
nach Steuer	 2,28%	 2,50%	 2,66%	 2,80%

Bruttojahresrente	 4889	 4889	 4889	 4889
Nettojahresrente	 4073	 3880	 3755	 3658
Bruttobeitrag	 75 000	 75 000	 75 000	 75 000
Nettobeitrag	 56 199	 51 747	 48 862	 46 636
Steuerersparnis Ansparphase	 18 801	 23 253	 26 138	 28 364
Förderquote	 25,07%	 31,00%	 34,85%	 37,82%
Rendite p. a. 	  
nach Steuer	 5,05%	 5,31%	 5,49%	 5,65%

Bruttojahresrente	 4337	 4337	  4337	 4337 
Nettojahresrente	 3613	 3442	 3331	 3245
Bruttobeitrag	 75 000	 75 000	 75 000	 75 000
Nettobeitrag	 56 199	 51 747	 48 862	 46 636
Steuerersparnis Ansparphase	 18 801	 23 253	 26 138	 28 364
Förderquote	 25,07%	 31,00%	 34,85%	 37,82%
Rendite p. a. 	  
nach Steuer	 4,18%	 4,42%	 4,60%	 4,75%

	 Einkünfte: 	 50 000	 80 000	 100 000	 125 000

	 Einkünfte: 	 50 000	 80 000	 100 000	 125 000

 	 Einkünfte: 	 50 000	 80 000	 100 000	 125 000

Basisrente: 1,75 % Garantieverzinsung

Basisrente: 4,5 % Verzinsung

Basisrente: 3,64 % Durchschnittsverzinsung

RÜRUP-RENTE


